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Bekanntmachung der Inzidenzstufe nach § 18 Abs. 1 Satz 4 der 
12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 

 
Die Stadt Schwabach befindet sich gem. § 18 Abs. 1 Satz 4 der 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (12. BayIfSMV) zum maßgeblichen Freitag, 26. März 2021, mit einer Inzidenz von 104,9 in der Inzi-
denzstufe nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV. Damit findet in den Schulen in der Stadt Schwabach in 
Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverläs-
sig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht und an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen 
Distanzunterricht statt. 
 
Stadt Schwabach, 26.03.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Bekanntmachung der Inzidenzstufe nach § 19 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 Satz 4 der 
12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 

 
Die Stadt Schwabach befindet sich gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 Satz 4 der 12. Bayer. Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) zum maßgeblichen Freitag, den 26. März 2021 mit einer 
Inzidenz von 104,9 in der Inzidenzstufe nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV. Damit sind die Kin-
dertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen in 
der Stadt Schwabach geschlossen. Es gelten die vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im 
Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen Regelun-
gen zur Notbetreuung. 
 
Stadt Schwabach, 26.03.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Straßensperrung 
 
Stettiner Straße 
Die Stettiner Straße wird aufgrund von Anschlussarbeiten an der Strom- bzw. Wassernetzleitung auf Höhe 
des Anwesens Nr. 30 von 29.03. bis voraussichtlich 09.04.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerver-
kehr ist beidseitig bis zur Baustelle möglich. 
 
Stadt Schwabach, 22.03.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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Am 01.04.2021 wird die Hundesteuer 2021 fällig 
 
Die zu zahlenden Beträge sind den zuletzt zugestellten Bescheiden zu entnehmen und auf Konten der Stadt 
Schwabach zu überweisen oder einzuzahlen. 
 
Dabei sind unbedingt Adresse, Personenkontonummer und Forderungsart anzugeben. 
 
Verrechnungsschecks sind an die Stadtkasse Schwabach zu senden. Ein Begleitschreiben erübrigt sich, 
wenn der Scheck die vorgenannten Angaben enthält. Bareinzahlungen sind in der Stadtkasse nicht möglich. 
 
Die Stadtkasse weist darauf hin, dass bei Zahlung mit Verrechnungsschecks eine wirksame Zahlung erst 3 
Tage nach Eingang des Schecks bei der Stadtkasse als rechtzeitig gilt (Neufassung des § 224 Abs. 2 Nr. 
1 AO), d.h. Scheckzahler müssen den Zugang der Schecks 3 Tage vor Fälligkeit der Hundesteuern bei der 
Stadtkasse sicherstellen. 
 
Bei nicht rechtzeitiger oder nicht vollständiger Zahlung ist für jeden angefangenen Monat ein Säumniszuschlag 
von 1 v.H. des auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren abgerundeten rückständigen Betrages zu ent-
richten. 
 
Um Fristversäumnis zu vermeiden, empfehlen wir, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
 
Antragsformulare sind im Internet unter www.schwabach.de / „Bürger-Service“/ „Online-Dienste“ abruf-
bar. Auf Wunsch werden die Formulare auch zugesandt. Auskunft erhalten Sie bei der Stadtkasse Schwabach 
Telefon 860-254 und -354. 
 
 
Stadt Schwabach, 26.03.2021 
 
Sascha Spahic 
Stadtkämmerer 
 

 

Die Stadtwerke Schwabach GmbH informieren 
 
Die Stadtwerke Schwabach GmbH ändern zum 01.04.2021 Ihr Preisblatt für den Netzanschluss für den Be-
reiche Gas. 
 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Gas gemäß den „Ergänzenden 
Bedingungen“ zu der Niederdruckanschlussverordnung NDAV Gas der Stadtwerke Schwabach 
GmbH 
 

Schwabach, 22.03.2021 
Stadtwerke Schwabach GmbH 
 
Winfried Klinger 
Geschäftsführer 
 
Anlagen 

- Preisblatt Baukostenzuschuss, Netzanschluss und Inbetriebsetzung Gas 
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